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§ 1 

Einleitung 

Zur sorgfaltigen Ausarbeitung internationaler Verträge gehört es, mögliche 
Streitigkeiten bei der Geschäftsabwicklung vorherzusehen und eine effek-
tive Form der Streiterledigung zu vereinbaren, soweit einvernehmliche 
Problemlösungen scheitern. Zu denken ist einmal an die Aufnahme einer 
Gerichtsstandsklausel. Allerdings scheitert im Rahmen internationaler Ver-
träge die Verständigung auf ein staatliches Forum regelmäßig bereits an 
dem ausgeprägten Misstrauen, das gegenüber den Gerichten im Heimat-
land der jeweils anderen Seite besteht. Keine der Parteien möchte sich im 
Konfliktfall einem ihr in jeder Hinsicht fremden Gerichtsverfahren ausset-
zen, das dem Gegner zugleich einen „Heimvorteil" bietet. 

Vor diesem Hintergrund kommt der Vereinbarung internationaler 
Schiedsgerichtsbarkeit im grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr über-
ragende Bedeutung zu.1 Die Parteien aus verschiedenen Staaten und 
Rechtskulturen haben hier die Möglichkeit, sich einem beiderseits akzep-
tierten, „neutralen" Forum zu unterwerfen.2 Zu den weiteren Vorzügen der 
privaten Schiedsgerichtsbarkeit rechnen vor allem die weitgehende Freiheit 
der Parteien zur Ausgestaltung des Schiedsprozesses bis hin zur Verfah-
renssprache, die Möglichkeit, Schiedsrichter mit branchenspezifischer 
Sachkompetenz zu benennen, die Diskretion des Schiedsverfahrens und die 
im Vergleich zu Gerichtsentscheidungen besser gewährleistete Anerken-
nung und Vollstreckung von Schiedssprüchen im Ausland. Diese richtet 
sich praktisch weltweit nach dem New Yorker UN-Übereinkommen vom 

1 Berger, RIW 1994, 12, nach dessen Einschätzung fast 90 % aller grenzüberschrei-
tenden Wirtschaftsverträge eine Schiedsklausel enthalten; Stumpf"/Steinberger, RIW 
1990, 174; MünchKommZPO -Münch, Vor § 1025 Rn. 10; Elsing, RIW 2002, Beilage 3 
(IDR), 19; Kreindler, RIW 2002, Beilage 3 (IDR), 4, 5; Redfern/Hunter, Int. Comm. 
Arb., S. 1. 

2 Lionnet/Lionnet, Hdb. der Schiedsgerichtsbarkeit, S. 85 f.; Redfern/Hunter, Int. 
Comm. Arb., S. 26 f. 
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10.6.1958.3 So stellt die Schiedsgerichtsbarkeit die adäquate Recht-
sprechungsform für internationale Wirtschaftsverträge dar. 

Ihre Grundlage und Verankerung findet die internationale Schiedsge-
richtsbarkeit in den Schiedsgesetzen und Konventionen der Staaten. Diese 
erkennen übereinstimmend eine weitgehende Freiheit der Parteien an, ih-
ren Rechtsstreit mittels Schiedsvereinbarungen der staatlichen Gerichts-
barkeit zu entziehen. 

Die neuere Entwicklung im Schiedsverfahrensrecht wurde weltweit 
durch das UNCITRAL-Modellgesetz über die internationale Handels-
schiedsgerichtsbarkeit beeinflusst. So beruht auch die deutsche Schiedsver-
fahrenskodifikation gemäß §§ 1025-1066 ZPO4 auf der weitgehenden 
Übernahme des UNCITRAL-Modellgesetzes. Mit der Novellierung wurde 
ein Regelwerk abgelöst, das in seinen wesentlichen Teilen unverändert auf 
die 1879 in Kraft getretene Civilprozeßordnung zurückging.5 Nachdem 
insbesondere eine „kleine Reform" im Jahre 1986 dem deutschen Schieds-
verfahrensrecht keine entscheidenden Modernisierungsimpulse geben 
konnte,6 hat sich der deutsche Gesetzgeber mit der grundlegenden Neufas-
sung des 10. Buches der ZPO in den Geleitzug zahlreicher Staaten einge-
reiht, die sich bei der Reform ihrer Schiedsgesetze ganz oder teilweise an 
dem in internationalem Konsens entwickelten Maßstab des UNCITRAL-
Modellgesetzes orientiert haben. 

Auf internationaler Ebene stand im Vordergrund, das Ansehen Deutsch-
lands als Austragungsort internationaler Schiedsstreitigkeiten zu fördern.7 

Als grundlegende Aspekte werden hier der „Wiedererkennungswert", die 
„Benutzerfreundlichkeit" und die „Schiedsfreundlichkeit" des Schiedsver-
fahrensrechts genannt.8 Im nationalen Bereich war demgegenüber die Ent-
lastung der staatlichen Justiz durch eine verstärkte Nutzung der Schieds-
gerichtsbarkeit prägendes Motiv der Reform.9 

3 Ausfuhrlich Lionnet/Lionnet, Hdb. der Schiedsgerichtsbarkeit, S. 103 ff.; Stein/Jo-
nas/Schlosser, ZPO2 2 , vor § 1025 Rn. 1; Reithmann/Martiny/Hausmann, Int. Vertrags-
recht, Rn. 3214 f. 

4 Gesetz zur Neuregelung des Schiedsverfahrensrechts vom 22.12.1997, BGBl. 1997 
I, S. 3224, in Kraft seit dem 1.1.1998. 

5 §§ 851-872 CPO, RGBl. 1877, S. 83, 239 ff. 
6 Hierzu noch unten S. 32 f. 
7 Begr. RegE BT-Drucks. 13/5274, S. 1. 
8 So Berger, Das neue Recht der Schiedsgerichtsbarkeit, S. 2 f.; vgl. auch IPRG-

Blessing, Einl. zum 12. Kap. Rn. 133 ff. 
9 Begr. RegE BT-Drucks. 13/5274, S. 1; Lionnet/Lionnet, Hdb. der Schiedsgerichts-

barkeit, S. 87 f. 
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I. Problemstellung 

Die vielfaltigen grenzüberschreitenden Bezüge internationaler Schiedsver-
fahren werfen Fragen nach dem in der Hauptsache anwendbaren Recht auf. 
Zwar können umfangreich dokumentierte Wirtschaftsverträge die Schieds-
richter in die Lage versetzen, eine Hauptsacheentscheidung ohne den 
Rückgriff auf eine bestimmte Rechtsordnung und ohne die Auseinander-
setzung mit kollisionsrechtlichen Problemen zu fallen.10 Aber auch dann 
existieren die streitgegenständlichen Vertragsbeziehungen nicht in einem 
rechtlichen Vakuum. 

Zur Lösung der im internationalen Rechtsverkehr auftretenden Rechts-
kollisionen bedarf es Entscheidungsnormen des maßgeblichen Schiedsver-
fahrensrechts. Im Anschluss an Art. 28UMG1 1 enthält § 1051 ZPO für 
deutsche Schiedsgerichte erstmals eine eigene IPR-Vorschrift zur Bestim-
mung des anwendbaren materiellen Rechts, die in dem grundsätzlich auf 
nationale Verfahren zugeschnittenen früheren Schiedsgesetz nicht enthal-
ten war. 

Dabei ist § 1051 ZPO nicht auf den ersten Blick als ein Bestandteil des 
positiv normierten deutschen IPR wahrzunehmen. Die Norm findet sich in 
der Zivilprozessordnung, eingebettet in die Vorschriften über das schieds-
richterliche Verfahren. Hier hat sich der Gesetzgeber für ein monistisches 
Modell entschieden, das insgesamt nicht zwischen nationaler und interna-
tionaler Schiedsgerichtsbarkeit unterscheidet. Anders etwa in der Schweiz. 
Dort gilt eine spezielle Regelung der internationalen Schiedsgerichtsbar-
keit als 12. Kapitel des schweizerischen IPR-Gesetzes. Die Kollisionsvor-
schrift des Art. 187 IPRG wird damit schon gesetzessystematisch als Teil 
der Gesamtkodifikation12 des schweizerischen Internationalen Privatrechts 
erkennbar. 

Mit der Regelung des § 1051 ZPO erscheint zunächst ein grundlegendes 
Problem in neuem Licht. Bereits für das frühere Gewohnheitsrecht war un-
klar, ob Schiedsgerichte bei der Bestimmung des auf grenzüberschreitende 
Sachverhalte anwendbaren materiellen Rechts die gleichen Vorschriften 
des Internationalen Privatrechts heranzuziehen haben, wie die staatlichen 
Gerichte am Ort des Schiedsverfahrens, oder ob sich ein autonomes Son-
derkollisionsrecht herausgebildet hat, das losgelöst von der zwingenden 
Geltung nationaler Anknüpfungsregeln ein Ausdruck der Spezifität der 

10 Redfern/Hunter, Int. Comm. Arb., S. 93; Schlosser, Int. private Schiedsgerichtsbar-
keit, Rn. 192. 

11 UN-Dok. A/40/17, para. 238 = Holtzmann/Neuhaus, S. 807: „[...] the model law 
would be incomplete without a provision on rules applicable to the substance of disputes 
[...]"• 

12 IPRG-Schnyder, Art. 1 Rn. 7. 
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internationalen Schiedsgerichtsbarkeit ist.13 Die nun ausdrückliche Kollisi-
onsregelung wirft die Frage auf, wie sie sich zum übrigen, „allgemeinen" 
IPR verhält, das zu wesentlichen Teilen in den Art. 3 ff. EGBGB kodifi-
ziert ist. 

§ 1051 I und II ZPO normiert zwei elementare Anknüpfungsprinzipien 
- subjektiv die Parteiautonomie, objektiv das Prinzip der engsten Verbin-
dung. Deren Ausformung soll unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit untersucht werden. Die Spanne 
der denkbaren Inhalte insbesondere der Formel von den engsten Verbin-
dungen reicht von einer strikten Bindung an das Kollisionsrechtssystem 
der Art. 27-37 EGBGB bis hin zu einer allen nationalen Kollisionsregeln 
enthobenen Freiheit des Schiedsgerichts bei der Bestimmung des in der 
Hauptsache anwendbaren Rechts. 

Die vorliegende Arbeit nimmt die Sicht in Deutschland lokalisierter 
Schiedsgerichte ein, die gemäß §§ 1025 I i.V.m. 1043 I ZPO dem deut-
schen Schiedsverfahrensrecht und damit § 1051 ZPO unterliegen. 

II. Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes 
und Begriffsbestimmungen 

1. Internationale Schiedsgerichtsbarkeit 

a) Schiedsgerichtsbarkeit und staatliche Gerichtsbarkeit 

Unter Schiedsgerichtsbarkeit im Sinne des 10. Buches der ZPO ist eine auf 
dem Willen der Beteiligten beruhende nichtstaatliche Gerichtsbarkeit in 
privatrechtlichen Angelegenheiten an Stelle der staatlichen Gerichtsbarkeit 
zu verstehen.14 

Konstituierend für das Schiedsverfahren ist die auf einem Rechtsge-
schäft beruhende Anordnung der Streitentscheidung durch Private.15 Eine 
Legaldefinition der Schiedsvereinbarung gibt § 10291 ZPO. Danach han-
delt es sich um eine „Vereinbarung der Parteien, alle oder einzelne Strei-
tigkeiten, die zwischen ihnen in Bezug auf ein bestimmtes Rechtsverhält-
nis vertraglicher oder nichtvertraglicher Art entstanden sind oder künftig 
entstehen, der Entscheidung durch ein Schiedsgericht zu unterwerfen". 
Durch die wirksame Schiedsvereinbarung wird der Rechtsweg zu den sonst 
zuständigen ordentlichen Gerichten ersetzt durch die private Gerichtsbar-

13 Aus Sicht des schweizerischen Rechts IPRG-Blessing, Einl. zum 12. Kap. Rn. 225. 
14 BGHZ 65, 59, 61; MünchKommZPO-Münch, Vor § 1025 Rn. l ; Schwab/Walter, 

Schiedsgerichtsbarkeit, S. 1; Lachmann, Hdb. für die Schiedsgerichtspraxis, Rn. 2. 
15 Stein/Jonas/Schlosser, ZPO22 , vor § 1025 Rn. 4. 
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keit,16 die gemäß § 1055 ZPO mit Rechtskraftwirkung17 endgültig über 
einen Rechtsstreit im Schiedsspruch als einem „urteilsgleichen Jurisdikti-
onsakt"18 entscheidet. Klagt eine Partei dennoch vor einem staatlichen Ge-
richt, so kann dem die Schiedseinrede entgegengehalten werden, worauf 
das angerufene Gericht die Klage gemäß § 1032 I ZPO durch Prozessurteil 
abzuweisen hat. 

Aus dem Vorgenannten erklärt sich die nach moderner Auffassung 
überwiegend vertretene Qualifikation der Schiedsvereinbarung als Prozess-
vertrag und die prozessuale Rechtsnatur der Schiedsgerichtsbarkeit insge-
samt.19 Die private Schiedsgerichtsbarkeit ist damit als echte Jurisdiktion 
anerkannt.20 

Die staatliche Gerichtsbarkeit ist im Zusammenhang mit einem Schieds-
verfahren auf Hilfsfunktionen und eine nachgelagerte Kontrolle des 
Schiedsspruchs bei einem Aufhebungsantrag der beschwerten Partei sowie 
bei der Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs beschränkt.21 Diese 
staatliche Flankierung der privatisierten Rechtsprechung stellt deren Funk-
tionsfahigkeit allerdings erst sicher, indem die Parteien vor eklatantem 
prozessualem oder materiellem Unrecht bewahrt werden und allein die 
staatlichen Gerichte gegebenenfalls erforderliche Zwangsmaßnahmen an-
ordnen können. 

16 BGH NJW 1986, 3077, 3078; Lachmann, Hdb. für die Schiedsgerichtspraxis, 
Rn. 4 f. 

17 Die materielle Rechtskraft gemäß § 1055 ZPO setzt die nicht ausdrücklich geregelte 
formelle Rechtskraft von Schiedssprüchen voraus; Stein/Jonas/Schlosser, ZPO22 , § 1055 
Rn. 1. 

18 Habscheid, Schweizerisches ZPR, Rn. 833, 838, 840. 
19 BGHZ 99, 143, 147; Wagner, Prozeßverträge, S. 578 ff.; Stein/Jonas/Schlosser, 

ZPO22, vor § 1025 Rn. 2; Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, S. 1; Zöller/Geimer, 
ZPO, § 1029 Rn. 15; Henn, Schiedsverfahrensrecht, Rn. 17; anders noch die frühere 
Rspr. mit der Formel von der Schiedsvereinbarung als einem materiellrechtlichen Vertrag 
über prozessrechtliche Beziehungen: RGZ 156, 101, 104; BGHZ 23, 198, 200; 40, 320, 
322; zustimmend Sandrock, RIW 1986, 841, 845, Fn. 32. Zu den unterschiedlichen Theo-
rien eingehend Schlosser, Int. private Schiedsgerichtsbarkeit, Rn. 40 ff.; Grigera Naon, 
Choice-of-law Problems, S. 14 ff.; Lew, Applicable Law, S. 51 ff. 

20 BGHZ 65, 59, 61; BGH NJW 1986, 3077, 3078; Lionnet/Lionnet, Hdb. der Schieds-
gerichtsbarkeit, S. 50; Stein/Jonas/Schlosser, ZPO22 , vor § 1025 Rn. 2; MünchKomm-
ZPO -Münch, Vor § 1025 Rn. 2; Raeschke-Kessler/Berger, Recht und Praxis des Schieds-
verfahrens, S. 111, Rn. 461 ff.; Raeschke-Kessler, in: DIS-Mat IV (1998), S. 83 f.; Lach-
mann, Hdb. für die Schiedsgerichtspraxis, Rn. 7; Schütze, Schiedsgericht und 
Schiedsverfahren, Rn. 1; Schütze/Tscherning/Wais, Hdb. des Schiedsverfahrens, Rn. 110; 
Roth, Der Vorbehalt des Ordre Public, S. 125 ff. 

21 Näher dazu Raeschke-Kessler, in: DIS-Mat IV (1998), S. 84 ff. 
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b) Andere Modelle der außergerichtlichen Streitbeilegung 

Außerhalb der staatlichen Gerichtsbarkeit existiert ein dynamischer Markt 
unterschiedlichster Konfliktlösungsmodelle. Dabei steht die Schiedsge-
richtsbarkeit in ihrem Ablauf justizförmigen Verfahren durchaus nahe und 
ist insbesondere gekennzeichnet durch die volle Streitentscheidungsbefug-
nis des vereinbarten Schiedsgerichts.22 Dies unterscheidet sie grundlegend 
von anderen Formen der außergerichtlichen Streitbeilegung, bei denen ein 
neutraler Dritter den Parteien in der Rolle eines Mittlers zu einer einver-
nehmlichen Beilegung ihrer Streitigkeit verhelfen soll.23 Entsprechend ih-
rer US-amerikanischen Herkunft werden hierbei die verschiedensten For-
men außergerichtlicher Streitschlichtung als Alternative Dispute Resoluti-
on (ADR) im engeren Sinne zusammengefasst.24 So ist etwa die Mediation 
dadurch gekennzeichnet, dass der Vermittler („Mediator") die einvernehm-
liche Konfliktbeilegung der Parteien unterstützt und moderiert, ohne dabei 
über eine eigene Entscheidungskompetenz zu verfügen.25 Die von den Par-
teien gegebenenfalls erzielte Einigung wirkt lediglich schuldrechtlich. Ihr 
kommt anders als dem Schiedsspruch keine Rechtskraftwirkung zu.26 

Dem internationalen Wirtschaftsverkehr stehen zur einvernehmlichen 
Streitbeilegung eigenständige Schlichtungsordnungen der ICC oder UN-
CITRAL zur Verfügung.27 In der Praxis entwickeln sich Mischformen von 
Schlichtung und Schiedsgerichtsbarkeit. Hybride Verfahrensarten, wie et-
wa „Med-Arb" (mediation/arbitration), „MEDaLOA" (mediation and last 
offer arbitration) oder Schiedsverfahren mit integrierter Schlichtung, sol-
len Vorteile der einzelnen Formen kombinieren.28 

22 MünchKommZPO-Mürtc/i, Vor § 1025 Rn. 11. 
23 Schütze, Schiedsgericht und Schiedsverfahren, Rn. 4; Stein/Jonas/Schlosser, ZPO22, 

vor § 1025 Rn. 6; Fouchard/Gaillard/Goldman, Traité de l 'arbitrage comm. int., S. 16; 
Redfern/Hunter, Int. Comm. Arb., S. 32 f. 

24 Breidenbach, Mediation, S. 11 ff.; MiinchKommZPO-Münch, Vor § 1025 Rn. 13. 
25 Breidenbach, Mediation, S. 4; Henssler/Koch, Mediation in der Anwaltspraxis, § 1 

Rn. 10. 
26 Stein/Jonas/Schlosser, ZPO2 2 , vor § 1025 Rn. 6. 
27 UNCITRAL Conciliation Rules vom 4.12.1980, abgedruckt bei Sanders, The Work 

of UNCITRAL on Arbitration and Conciliation, S. 119 ff.; ICC Schieds- und Schlich-
tungsordnung, deutsche Fassung abgedruckt bei Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, 
S. 653 f. 

28 Eidenmüller, RIW 2002, 1; Nicklisch, RIW 1998, 169, 173; Redfern/Hunter, Int. 
Comm. Arb., S. 36 f., 43. 
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c) Nationale und internationale Schiedsgerichtsbarkeit 

Ähnlich der Begriffsbildung im Internationalen Privat-29 und Zivilprozess-
recht30 bezeichnet die Internationalität der Schiedsgerichtsbarkeit nicht die 
Herkunft der Rechtsquellen, dem ein Schiedsverfahren unterliegt, sondern 
den Umstand, dass ein Schiedsverfahren Bezüge zu mehr als einem Staat 
aufweist.31 Die für das Verfahren maßgeblichen Normen selbst haben ihren 
Ursprung stets in einer bestimmten Rechtsordnung.32 Internationale 
Schiedsgerichtsbarkeit ist somit die im Recht eines bestimmten Staates 
verankerte Schiedsgerichtsbarkeit mit grenzüberschreitenden Elementen. 
Auch soweit staatsvertragliches Einheitsrecht wie das UNÜ oder das EuÜ 
auf ein Schiedsverfahren anzuwenden ist, kann dieses erst durch die Trans-
formationsgesetze der Vertragsstaaten verbindlich werden und steht so 
dem autonomen nationalen Recht gleich.33 Demgegenüber ist von nationa-
ler oder interner Schiedsgerichtsbarkeit die Rede, wenn alle relevanten An-
knüpfungspunkte des Verfahrens ausschließlich Bezüge zum Inland auf-
weisen. 

Die Frage, ob daneben eine anationale oder auch transnationale 
Schiedsgerichtsbarkeit anzuerkennen ist, die nach dem Parteiwillen gänz-
lich losgelöst von jeglicher nationaler Verfahrensrechtsordnung möglich 
sein soll,34 ist jedenfalls aus Sicht des deutschen Rechts zu verneinen. Mit 
der Normierung des Territorialitätsprinzips in § 1025 I ZPO, nach dem 
jedes im Inland lokalisierte Schiedsverfahren deutschem Recht unterliegt,35 

29 Dazu v. Bar/Mankowski, IPR I, § 1 Rn. 5; Junker, IPR, Rn. 4; Keller/Siehr, Allge-
meine Lehren, S. 135 f. 

30 Vgl. Schack, IZVR, Rn. 2 ff.; Gelmer, IZPR, Rn. 9; MünchKommZPO-Gottwald, 
IZPR Rn. 1. Zur Einordnung der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit als Teil des inter-
nationalen Zivilverfahrensrechts Schack, ebd., Rn. 11; Geimer, ebd., Rn. 7. 

31 W. Lorenz, AcP 157 (1958/59), 265, 269; Schlosser, Int. private Schiedsgerichts-
barkeit, Rn. 37; Rensmann, Anationale Schiedssprüche, S. 33 f.; Lew, Applicable Law, 
S. 18 f.; Redfern/Hunter, Int. Comm. Arb., S. 12; v. Hoffmann, Int. Handelsschiedsge-
richtsbarkeit: „Die [internationale] Schiedsgerichtsbarkeit ist ein internationaler Sachver-
halt mit Mehrfachverknüpfung". 

32 Schlosser, Int. private Schiedsgerichtsbarkeit, Rn. 207; ders., RIW 1982, 857; 
F. A. Mann, FS Flume, S. 594 ff. 

33 Vgl. v. Bar/Mankowski, IPR I, § 1 Rn. 5. 
34 So eine Ausprägung der lex mercatoria-Theorie: Stein, Lex mercatoria, S. 77 f., 

85 ff.; Rensmann, Anationale Schiedssprüche, S. 40 ff., 70, 78 ff.; ablehnend Smit, in: 
Carbonneau (Hrsg.), Lex Mercatoria and Arbitration, S. 59 ff. 

35 Für einen allseitigen Ausbau des § 1025 1 ZPO Geimer, IZPR, Rn. 3718b; Zöl-
ler/Geimer, ZPO, § 1025 Rn. 14; siehe auch Schlosser, in: Gottwald (Hrsg.), Revision 
des EuGVÜ - Neues Schiedsverfahrensrecht, S. 193: Danach würde ein Schiedsverfahren 
aus deutscher Perspektive immer dann einem bestimmten ausländischen Recht unterlie-
gen, wenn sich der Schiedsort in diesem Land befindet; allerdings ablehnend gegenüber 
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und der Dichotomie von inländischen und ausländischen Schiedssprüchen 
bei der Anerkennung und Vollstreckung gemäß §§ 1060, 1061 ZPO bleibt 
kein Raum für eine dritte Kategorie anationaler Schiedsgerichtsbarkeit.36 

Die Abgrenzung der internationalen von der nationalen Schiedsgerichts-
barkeit kann bereits maßgeblich sein für die Vorschriften, denen das Ver-
fahren unterliegt. So bestehen Sonderkodifikationen für internationale 
(Handels-)Schiedsverfahren z.B. in Frankreich (Art. 1492 ff. NCPC), der 
Schweiz (Art. 176 ff. IPRG) und in Italien (Art. 852 ff. CPC). 

Für die Anwendbarkeit des autonomen deutschen Schiedsverfahrens-
rechts hat die im Einzelnen problematische Abgrenzung von interner und 
internationaler Schiedsgerichtsbarkeit freilich keine grundsätzliche Bedeu-
tung. Abweichend von dem Konzept des UNCITRAL-Modellgesetzes, eine 
Sonderregelung für internationale Handelsschiedsverfahren zu schaffen, 
hat sich der deutsche Gesetzgeber für einen monistischen Ansatz entschie-
den. Die Geltung der §§ 1025 ff. ZPO für alle Schiedsgerichte mit Sitz im 
Inland bewirkt, dass die Anwendung deutschen Verfahrensrechts nicht von 
der Qualifikation als rein nationale oder internationale Schiedssache ab-
hängt. 

Speziell der Frage nach dem anwendbaren Sachrecht gemäß § 1051 
ZPO kommt eine praktische Bedeutung allerdings nur in internationalen 
Verfahren zu.37 Weist die Schiedssache dagegen keinerlei Auslandsbezie-
hung auf, fehlt es bereits an einer „Kollision" des inländischen Rechts mit 
mindestens einer weiteren in Betracht kommenden Rechtsordnung. 

Für die Charakterisierung der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit 
sind die relevanten Auslandsberührungen, anhand derer sie zur rein natio-
nalen Schiedsgerichtsbarkeit abzugrenzen ist, in einem weiten Sinn zu ver-
stehen:38 Dabei kann es sich sowohl um grenzüberschreitende Bezüge des 

einer generellen Erweiterung zur allseitigen Kollisionsnorm Stein/Jonas/Schlosser, 
ZPO22 , § 1025 Rn. 4. 

36 MünchKommZPO -Münch, § 1025 Rn. 7, § 1061 Rn. 3; Epping, Schiedsvereinba-
rung, S. 13; Geimer, IZPR, Rn. 3718; Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, S. 428 f.; 
Blase, Recht grenzüberschreitender Verträge, S. 148, Fn. 50; so auch zum UMG UN-
Dok. A/CN.9/207, para. 20 - Holtzmann/Neuhaus, S. 572; Granzow, Das UNCITRAL-
Modellgesetz, S. 23 f. Zum früheren Recht ablehnend: Schlosser, RIW 1982, 857, 
864 ff.; F.A.Mann, FS Domke, S. 159; ders., FS Fiume, S. 594 ff.; MünchKomm-
Sonnenberger, Einl. IPR Rn. 242; Sandrock, FS Stoll, S. 675 ff. geläufig ist die Formu-
lierung von Raape, IPR, S. 557: „Das Schiedsgericht thront nicht über der Erde, es 
schwebt nicht in der Luft, es muß irgendwo landen, irgendwo ,erden' ."; vgl. auch Red-
fern/Hunter, Int. Comm. Arb., S. 90 f.; Habscheid, Schweizerisches ZPR, Rn. 82. 

37 Begr. RegE BT-Drucks. 13/5274, S. 52. 
38 Schlosser, Int. private Schiedsgerichtsbarkeit, Rn. 37; Gottwald, in: Gottwald 

(Hrsg.), Int. Schiedsgerichtsbarkeit, S. 6 f.; Fouchard, Rev. Arb. 1970, 59, 63; ders., 
L'arbitrage comm. int., S. 20; Goldman, Ree. des Cours 109 (1963-11), 347, 361 ff.; Fra-
gistas, Rev. crit. dr. int. priv. 49 (1960), 1, 13. Unterschiedliche Kriterien finden sich in 
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materiellen Streitgegenstandes39 als auch um Auslandsberührungen des 
Schiedsverfahrens in den einzelnen Phasen der Schiedsvereinbarung, der 
Schiedsrichterbestellung, des eigentlichen Verfahrens vor dem Schiedsge-
richt und des Schiedsspruchs, handeln.40 

Im Ausgangspunkt genügt dann ein beliebiger Auslandsbezug, um für 
das Rechtsverhältnis, das den Gegenstand des schiedsrichterlichen Verfah-
rens bildet, die kollisionsrechtliche Frage nach dem anwendbaren Recht 
aufzuwerfen. 

2. Fragen des anwendbaren Rechts im internationalen 
Schiedsverfahren 

Gegenstand des internationalen Schiedsverfahrensrechts ist die Gesamtheit 
der inländischen Normen, die sich auf Schiedsrechtsverhältnisse mit grenz-
überschreitenden Elementen beziehen. Jeder der dabei denkbaren Aus-
landsbezüge kann einen Anwendungskonflikt der berührten Rechtsord-
nungen auslösen. Den Kollisionsnormen kommt dabei die Aufgabe zu, die 
einzelnen Phasen des Schiedsverfahrens dem jeweils maßgeblichen Statut 
zuzuweisen.41 Danach lassen sich im Zusammenhang mit der internationa-
len Schiedsgerichtsbarkeit drei Bereiche unterscheiden, die kollisionsrecht-
liche Probleme aufwerfen können:42 

Sonderkodifikationen für die internationale (Handels-) Schiedsgerichtsbarkeit: z.B. 
Art. 1492 des französischen NCPC (wenn die Interessen des internationalen Handels 
berührt sind); Art. 176 schweizerisches IPRG (ausländischer Wohnsitz (bzw. Gesell-
schaftssitz) oder gewöhnlicher Aufenthalt mindestens einer Partei); Art. I Abs. 1 lit. a 
EuÜ (gewöhnlicher Aufenthalt bzw. Sitz der Parteien in verschiedenen Vertragsstaaten); 
dazu Redfern/Hunter, Int. Comm. Arb., S. 14 ff. Sehr weitgehend lässt Art. 1 III lit. c 
UMG genügen, dass die Parteien den Bezug des Gegenstandes ihrer Schiedsvereinbarung 
zu mehr als einem Land ausdrücklich vereinbart haben; kritisch zu dieser Regelung Ber-
ger, Int. Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit, S. 52; Calavros, Das UNCITRAL-Modellge-
setz, S. 22. 

39 Allein auf diesen sachverhaltsbezogenen Ansatz stellt ab: v. Hoffmann, Int. Han-
delsschiedsgerichtsbarkeit, S. 51; kritisch dazu Calavros, Das UNCITRAL-Modellgesetz, 
S. 16. 

40 Calavros, Das UNCITRAL-Modellgesetz, S. 15 f.; Hußlein-Stich, Das UN-
CITRAL-Modellgesetz, S. 11; Fouchard, Rev. Arb. 1970, 59, 64 ff.; zu den Phasen des 
„Schiedsrechtsverhältnisses" Roth, Der Vorbehalt des Ordre Public, S. 127 f. 

41 Enger Rensmann, Anationale Schiedssprüche, S. 34, der unter dem Recht der inter-
nationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit „in erster Linie" Kollisionsrecht versteht; vgl. 
auch Schlosser, Int. private Schiedsgerichtsbarkeit, Rn. 207. 

42 MünchKommZPO -Münch, § 1051 Rn. 7; v. Hoffmann, Int. Handelsschiedsgerichts-
barkeit, S. 57; Reithmann/Martiny/Hausmann, Int. Vertragsrecht, Rn. 3219 ff.; Geimer, 
IZPR, Rn. 3721 ff.; Born, Int. Comm. Arb. in the United States, S. 98 f. Zudem kann der 
Schiedsrichtervertrag als materiellrechtliche Beziehung zwischen Schiedsrichtern und 
Parteien genannt werden; dieser ist allerdings von der prozessualen Bestellung der 
Schiedsrichter i.S.v. § 1035 ZPO zu trennen und hat auf das Verfahren keinen Einfluss; 
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- Das Schiedsvereinbarungsstatut betreffend die vertragliche Grundlage 
der Schiedsgerichtsbarkeit zwischen den Parteien;43 

das auf das eigentliche Schiedsverfahren anwendbare Recht, die lex 
arbitri,44 wofür nach der Schiedsrechtsreform gemäß § 1025 I ZPO das 
Territorialitätsprinzip gilt;45 

das Hauptsachestatut,46 also das von den Schiedsrichtern auf den strei-
tigen Sachverhalt anzuwendende Recht. 

Der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit beschränkt sich auf den 
letztgenannten Problembereich, der in § 1051 ZPO normiert ist. Daher 
wird im Folgenden mit den Begriffen des Kollisions- bzw. Son-
derkollisionsrechts allein auf die für den Sachentscheid maßgeblichen 
Anknüpfungsregeln Bezug genommen. 

3. Begriff des Sonderkollisionsrechts der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit 

Die Frage nach der maßgeblichen lex causae lässt sich immer nur aus der 
Perspektive des zur Entscheidung berufenen Forums beurteilen. Ein und 
derselbe im internationalen Umfeld geschlossene Vertrag unterliegt auf-
grund der Unterschiedlichkeit von IPR-Systemen nicht dem objektiven 
Vertragsstatut. Das Kollisionsrecht des Landes A kann objektiv auf 
Rechtsordnung X verweisen, während das IPR des Landes B die Rechts-
ordnung Y beruft. Die materielle Rechtsgrundlage eines Vertrages hängt so 
vom IPR-System des jeweils angerufenen Forums ab.47 Dies gilt im Prinzip 
auch für den Fall einer Rechtswahl der Parteien, die allerdings im Bereich 
des internationalen Vertragsrechts praktisch allgemein akzeptiert wird.48 

Abweichende Anknüpfungssysteme können allerdings nicht nur zwi-
schen den Staaten, sondern auch innerhalb derselben Rechtsordnung je-
weils danach bestehen, ob ein staatliches Gericht oder ein internationales 
Schiedsgericht angerufen wird. Für die vorliegende Untersuchung ist daher 
der Begriff des Sowöferkollisionsrechts dem des allgemeinen Kollisions-
rechts gegenüberzustellen. 

siehe zum Schiedsrichtervertragsstatut Schütze/Tscherning/Wais, Hdb. des Schiedsver-
fahrens, Rn. 575; Lionnet/Lionnet, Hdb. der Schiedsgerichtsbarkeit, S. 259 ff.; Münch-
KommZPO -Münch, Vor § 1034 Rn. 9; Basedow, JPS 1 (1987), 3, 19 ff. 

43 Dazu Epping, Schiedsvereinbarung, S. 39 ff.; Gelmer, IZPR, Rn. 3785 ff.; Vischer/ 
Huber/Oser, Int. Vertragsrecht, Rn. 1370 ff. 

44 Redfern/Hunter, Int. Comm. Arb., S. 77; F. A. Mann, ZHR 130 (1968), 97, 102; 
Blessing, in: van den Berg (Hrsg.), ICCA Congress Series No. 7, Vienna 1994, S. 393. 

45 Dazu unten S. 21 ff. 
46 Kronke, RIW 1998, 257, 261. 
47 Keller/Siehr, Allgemeine Lehren, S. 231. 
48 Näher dazu unten S. 79 ff. 
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